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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens 

1.1 Produktidentifikator 

Handelsname : Exakt KOMBI Konzntrat 10L

 

Identifikationsnummer : 61430 
 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 
abgeraten wird 

Verwendung des Stoffs/des 
Gemisches 

: Reinigungsmittel 
 
Nur für gewerbliche Anwender. 

 
1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

Firma : E. Mayr Reinigungstechnik GesmbH

 

Ortsstrasse 285

 

2331 Vösendorf 
Telefon : +431699176411 
Telefax : +431699176433  
Email-Adresse 
Verantwortliche/ausstellende 
Person 

: Office@e-mayr.at -

mertz.com

 

Ansprechpartner : Produktentwicklung / Produktsicherheit 
 

1.4 Notrufnummer 

Vergiftungsinformationszentrale �sterreich +431/4064343-0

-

4064343

 
 

 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 

Korrosiv gegenüber Metallen, Kategorie 1  H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. 
Ätzwirkung auf die Haut, Kategorie 1A  H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und 

schwere Augenschäden. 

Einstufung (67/548/EWG, 1999/45/EG) 

 Ätzend   R35: Verursacht schwere Verätzungen. 
 

2.2 Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 

Gefahrenpiktogramme :  

 

    

Signalwort 
 

: Gefahr 
 

Gefahrenhinweise 
 

: H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. 
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und 



SICHERHEITSDATENBLATT 
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

 

 

Exakt KOMBI Konzentrat 10L (Art.Nr.:0690) 

WM 1203973 Bestellnummer:  0403973 

Version 2.9  Überarbeitet am 23.05.2015 Druckdatum 28.07.2015  

 

2 / 19 

schwere Augenschäden. 
 

Sicherheitshinweise 
 

: P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
Prävention:  

P260 Aerosol nicht einatmen. 
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ 

Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. 
Reaktion:  

P301 + P330 + P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN 
Erbrechen herbeiführen. 

P303 + P361 + P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem 
Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke 
sofort ausziehen. Haut mit Wasser 
abwaschen/duschen. 

P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige 
Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. 
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach 
Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. 

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder 
Arzt anrufen. 

Entsorgung:  

P501 Behälter nur völlig restentleert der 
Wertstoffsammlung zuführen. 

 
   
Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 
 1310-58-3 Kaliumhydroxid 
 
 

2.3 Sonstige Gefahren 

Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten, in Konzentrationen von 0,1 % oder höher entweder als 
persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) 
eingestuft sind. 
Kaliumhydroxid : Diese Substanz ist weder hochpersistent noch hochbioakkumulierbar 

(vPvB). 
Diese Substanz ist weder persistent, bioakkumulierbar noch toxisch 
(PBT). 
 

Keine Information verfügbar.  
 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.2 Gemische 

Chemische Charakterisierung 
 

: Wässrige Tensidlösung. 
 

Gefährliche Inhaltsstoffe  

Chemische Bezeichnung CAS-Nr. 
EG-Nr. 
Registrierungsnu
mmer 

Einstufung 
(67/548/EWG) 

Einstufung 
(VERORDNUNG 
(EG) Nr. 1272/2008) 

Konzentration 
(%) 

Kaliumhydroxid 1310-58-3 
215-181-3 
01-2119487136-
33 

C; R35 
Xn; R22 

Acute Tox.4; H302 
Skin Corr.1A; H314 
Met. Corr.1; H290 

>= 5 - < 10 
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2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 112-34-5 
203-961-6 
01-2119475104-
44 
 

Xi; R36 Eye Irrit.2; H319 >= 5 - < 10 

Natriumcumolsulfonat 28348-53-0 
248-983-7 
 

Xi; Xi; R36 Eye Irrit.2; H319 >= 2 - < 5 

4-[(2-Ethylhexyl)amino]-4-
oxoisocrotonsäure, 
Verbindung mit 2,2',2''-
nitrilotris[ethanol] (1:1) 

85204-21-3 
286-316-1 
 

Xi; R41 
Xi; R43 

1; H318 
Skin Sens.1B; H317 

>= 0,1 - < 1 

Substanzen mit einem Arbeitsplatzexpositionsgrenzwert :  

2,2',2''-Nitrilotriethanol 102-71-6 
203-049-8 
01-2119486482-
31 
 

  >= 1 - < 2 

Die Erklärung der Abkürzungen finden sie unter Abschnitt 16. 
 

 
 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Allgemeine Hinweise :  Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. 
Arzt konsultieren. 
Dem behandelnden Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt vorzeigen. 
 

Nach Einatmen :  An die frische Luft bringen. 
Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen. 
 

Nach Hautkontakt :  Beschmutzte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen. 
Bei Kontakt, Haut sofort mit viel Wasser und Seife abspülen. 
Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen. 
 

Nach Augenkontakt :  Unverletztes Auge schützen. 
Vorhandene Kontaktlinsen, wenn möglich, entfernen. 
Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch 
unter den Augenlidern. 
Bei anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen. 
 

Nach Verschlucken :  Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. 
KEIN Erbrechen herbeiführen. 
Weder Milch noch alkoholische Getränke verabreichen. 
Nie einer ohnmächtigen Person etwas durch den Mund einflößen. 
Patient umgehend in ein Krankenhaus bringen. 
 

4.2 Wichtigste akute oder verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Symptome : ätzende Wirkungen 
 

Risiken : Keine Information verfügbar. 
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4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Behandlung : Für Ratschläge eines Spezialisten soll sich der Arzt an die 
Giftzentrale wenden. 
 

 

 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1 Löschmittel 

Geeignete Löschmittel :  Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. 
 

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Besondere Gefahren bei der 
Brandbekämpfung 

:  Ablaufendes Wasser von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser 
oder in Wasserläufe gelangen lassen.  

 
Gefährliche 
Verbrennungsprodukte 

:   

 
5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 

Besondere Schutzausrüstung für 
die Brandbekämpfung 

:  Im Brandfall umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.  

 
Weitere Information :  Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die 

Kanalisation gelangen. Brandrückstände und kontaminiertes 
Löschwasser müssen entsprechend den örtlichen behördlichen 
Vorschriften entsorgt werden.  

 
 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 
Verfahren 

Personenbezogene 
Vorsichtsmaßnahmen 

:  Persönliche Schutzausrüstung verwenden. 
Für angemessene Lüftung sorgen. 
Personen in Sicherheit bringen. 

 
 

6.2 Umweltschutzmaßnahmen 

Umweltschutzmaßnahmen :  Nicht in Oberflächengewässer oder Kanalisation gelangen lassen. 
 

 
6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Reinigungsverfahren :  Mit Säure neutralisieren. 
Mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, Silikagel, 
Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl). 
Zur Entsorgung in geeignete und verschlossene Behälter geben. 
 

6.4 Verweis auf andere Abschnitte 
































